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WAS TUN, WENN DIE BANK 

DAS KONTO SPERRT?

Die Kontosperre, auch durch Konto-

pfändung bekannt, ist eine rechtli-

che Maßnahme, bei der ein Kredit-

institut den Zugri� auf ein Bankkon-

to einschränkt. Dies geschieht in der 

Regel aufgrund von ausstehenden 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber 

Gläubigern, wie beispielsweise un-

bezahlten Rechnungen oder Ge-

richtsentscheidungen.

Ein typisches Szenario, das eine Kon-

tosperre auslösen kann, ist eine nicht 

beglichene Schuld gegenüber einem 

Gläubiger. Nehmen wir an, eine Per-

son hat eine o�ene Rechnung bei ei-

nem Lieferanten nicht bezahlt. Der 

Lieferant hat daraufhin rechtliche 

Schritte eingeleitet und ein Gerichts-

urteil erwirkt. Auf Grundlage dieses 

Urteils kann der Lieferant die Vollstre-

ckung beantragen, was zur Folge hat, 

dass das Bankkonto des Schuldners 

gesperrt wird.

Welche weiteren Gründe gibt es für 

eine Kontosperrung?

Kontosperren können aus verschie-

denen Gründen erfolgen, darunter:

  Unbezahlte Schulden: Unbegli-

chene Schulden sind die häufigste 

Ursache für eine Kontosperre. 

Wenn ein Schuldner seinen Zah-

lungsverpflichtungen nicht nach-

kommt, können Gläubiger rechtli-

che Schritte einleiten, um ihr Geld 

einzufordern.

  Gerichtliche Anordnung: Ein Ge-

richt kann eine Kontosperre an-

ordnen, um eine rechtmäßige For-

derung durchzusetzen. Dies ge-

schieht, wenn ein Gläubiger vor 

Gericht erfolgreich ist und eine 

Vollstreckungsanordnung erhält.

  Insolvenzverfahren: Im Rahmen ei-

nes Insolvenzverfahrens kann es 

vorkommen, dass bestimmte Kon-

ten gesperrt werden, um Vermö-

genswerte zu schützen 

und eine gerechte 

Verteilung an die 

Gläubiger zu 

gewähr-

leisten.

  Verdacht auf Betrug: Wenn ein Kre-

ditinstitut den Verdacht hat, dass 

ein Konto für betrügerische Aktivi-

täten genutzt wird, kann es eine 

vorübergehende Sperre verhän-

gen, um weitere Untersuchungen 

durchzuführen.

  Soziales Scoring und ESG-Rating: 

Im Zeitalter des sozialen Scorings 

und des ESG-Ratings (Umwelt, So-

ziales, Governance) kann das Ver-

halten einer Person in Bezug auf 

ethische, soziale und Umweltfra-

gen Auswirkungen auf ihre finanzi-

elle Situation haben und im Ex-

tremfall zur Kontosperre führen.

  Äußerung unbeliebter Meinungen: 

Das Äußern von Meinungen, die in 

der Ö�entlichkeit umstritten oder 

unbeliebt sind, kann zu rechtlichen 

Konsequenzen führen, einschließ-

lich der Kontosperre.

  Auslandszahlungen: Unübliche 

oder häufige Auslandszahlungen 

können von Banken als verdächtig 

eingestuft werden. Des Weiteren 

können auch Zahlungen mittels 

Bezahldienstleister oder anonyme 

Bargeldzahlungen zur vorüberge-

henden Sperrung des Kontos füh-

ren, um mögliche Risiken zu mini-

mieren.

  Andere „verdächtige“ Kontobewe-

gungen: Unübliche, unerklärliche 

oder verdächtige Transaktionen 

können von der Bank als potenziell 

risikoreich betrachtet werden und 

zur Sperrung des Kontos führen. 

Hierunter fallen auch verdächtige 

Zahlungen an oder aus „verdächti-

gen“ Ländern, die beispielsweise 

unter Beobachtung stehen oder 

aktuell Sanktionen unterliegen.

  Geldwäsche-Verdacht: Wenn An-

zeichen von Geldwäsche vorliegen, 

ist die Bank verpflichtet, entspre-

chende Maßnahmen zu ergreifen, 

was zur vorübergehenden Konto-

sperrung führen kann.

  Überforderung bei der Abwicklung 

von Nachlasskonten: Die kompli-

zierte Abwicklung von Nachlass-

konten kann zu Verzögerungen und 

Unsicherheiten führen, was gele-

gentlich zu einer vorübergehenden 

Kontosperrung führen kann.

  Falscher Umgang mit Betreuern 

und Vorsorgebevollmächtigten: 

Fehlerhafte Handhabung von Be-

vollmächtigten oder Betreuern 

kann zu Unsicherheiten bezüglich 

der Verfügungsgewalt über das 

Konto führen und in einer vorüber-

gehenden Kontosperrung resultie-

ren.

  Liquiditätsengpass beim Kreditins-

titut: Wenn das Kreditinstitut selbst 

in finanzielle Schwierigkeiten gerät, 

kann dies zu vorübergehenden 

Kontosperren führen.

  Zahlungen für Bekannte, Freunde, 

Dritte: Ungewöhnliche Zahlungs-

muster, insbesondere an Dritte, 

können von der Bank als potenziell 

riskant eingestuft werden, was zur 

Kontosperrung führen kann.

  Urplötzliche Kündigung: Eine plötz-

liche Kontokündigung seitens der 

Bank kann zu einer vorübergehen-

den Kontosperrung führen.

  Mangelnde Reaktion der Bank auf 

Anrufe und Überweisungsaufträge: 

Wenn die Kommunikation mit der 

Bank gestört ist und Anfragen nicht 

bearbeitet werden, kann dies zur 

vorübergehenden Kontosperrung 

führen.

  Aus der Presse bekannte IT-Umstel-

lungen: Bekannte IT-Umstellungen, 

die ö�entlich bekannt sind, können 

vorübergehend zu Einschränkun-

gen der Kontozugänglichkeit füh-

ren, während die Umstellungen im-

plementiert werden.

Wer kann eine Kontosperrung 

veranlassen?

Eine Kontosperrung kann von ver-

schiedenen Parteien veranlasst wer-

den, darunter:

  Kontoinhaber: Vermutlich im ersten 

Moment überraschend, aber auch 

der Kontoinhaber kann sein Konto 

sperren lassen. Dies geschieht häu-

fig, wenn Gefahr besteht, dass sich 

Dritte Zugri� verscha�en könnten. 

(gilt auch für Betreuer, Vorsorgebe-

vollmächtigte, Erben, Insolvenzver-

walter etc.)

  Betreuer, Vorsorgebevollmächtig-

ten, Zwangsverwalter, Erben, 

Nachlasspfleger, Testamentsvoll-

strecker, Nachlassverwalter, Insol-

venzverwalter

  Gläubiger: Bei unbezahlten Schul-

den kann ein Gläubiger rechtliche 

Schritte einleiten, um eine Konto-

sperrung zu erwirken.
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  Gericht: Ein Gericht kann aufgrund 

eines rechtskräftigen Urteils die 

Anordnung einer Kontosperrung 

verfügen.

  Bank: Eine Bank kann eine Konto-

sperre vorübergehend verhängen, 

wenn sie den Verdacht auf betrü-

gerische Aktivitäten oder Geldwä-

sche hat.

  Insolvenzverwalter: Im Rahmen ei-

nes Insolvenzverfahrens kann ein 

Insolvenzverwalter Kontosperrun-

gen veranlassen, um Vermögens-

werte zu sichern.

Mögliche Konsequenzen einer 

Kontosperrung

Die Konsequenzen einer Kontosper-

rung können sehr vielseitig sein und 

lassen sich primär in zwei Kategorien 

unterteilen. Zum einen kurzfristige 

Konsequenzen, die unmittelbar spür-

bar sind, wie mangelnde Liquidität 

sowie vorübergehende Zahlungsun-

fähigkeit, die mit einem Ausschluss 

aus dem Warenwirtschaftsverkehr 

einhergeht. Zum anderen mittel- und 

langfristige Konsequenzen, die Aus-

wirkungen auf die finanzielle Zukunft 

haben und die Reputation von Men-

schen nachhaltig beeinflussen kön-

nen:

Schufa-Eintrag:

  Negative Auswirkung auf den 

Schufa-Score: Eine Kontosperre 

wird in der Regel als negativer Ein-

trag in der Schufa vermerkt. Dies 

kann zu einem deutlichen Rück-

gang des Schufa-Scores führen.

  Erschwerter Zugang zu Krediten 

und Finanzprodukten: Ein niedri-

gerer Schufa-Score kann es 

schwieriger machen, Kredite zu er-

halten oder bestimmte Finanzpro-

dukte, wie Kreditkarten oder Ra-

tenzahlungen, abzuschließen.

  Höhere Zinsen bei Krediten: Wenn 

Kredite genehmigt werden, könn-

ten die Zinsen höher sein, da ein 

niedrigerer Schufa-Score als höhe-

res Risiko für die Kreditgeber ange-

sehen wird.

Rating bei Banken:

  Einschränkung der Kontooptio-

nen: Die aktuelle Bank, die die 

Kontosperre verhängt hat, könnte 

zögern, weitere Konten 

für den betro�enen 

Kunden zu 

erö�nen.

  Erschwerte 

Kontoeröf fnung 

bei anderen Banken: 

Andere Banken könnten 

aufgrund des negativen 

Vermerks in der Schufa zögern, 

ein neues Konto für den betro�e-

nen Kunden zu erö�nen.

  Einschränkung der Nutzung von Fi-

nanzdienstleistungen: Die betro�e-

ne Person könnte Schwierigkeiten 

haben, bestimmte Finanzdienst-

leistungen wie Kreditkarten, Über-

ziehungskredite oder Darlehen zu 

erhalten.

  Vertrauensverlust bei der Bank: 

Die Bank könnte das Vertrauen in 

die finanzielle Zuverlässigkeit des 

Kunden verlieren, was sich lang-

fristig negativ auf die Beziehung 

zur Bank auswirken könnte.

Wie kann man sich auf eine 

Kontosperrung vorbereiten?

Trotz einer Kontosperre gibt es ver-

schiedene Maßnahmen, die man er-

greifen kann, um liquide zu bleiben. 

Hier sind einige mögliche Vorkehrun-

gen:

  Notfallfonds: Es ist ratsam, einen 

Notfallfonds anzulegen, der ausrei-

chend Geld für drei bis sechs Mo-

nate Lebenshaltungskosten ab-

deckt. Dieser Fonds sollte auf ei-

nem separaten Konto liegen, das 

nicht von der Kontosperre betrof-

fen ist.

  Barreserven: Halten Sie einen ge-

wissen Betrag an Bargeld zu Hau-

se, um kurzfristige Ausgaben ab-

decken zu können.

  Alternative Kon-

ten: Erwägen Sie die 

Erö�nung eines Zweitkontos bei ei-

ner anderen Bank oder einem an-

deren Finanzinstitut. Stellen Sie si-

cher, dass dieses Konto nicht mit 

dem gesperrten Konto verbunden 

ist.

  Online-Bezahldienste: Nutzen Sie 

Online-Bezahldienste wie PayPal, 

Venmo oder ähnliche, um Transak-

tionen durchzuführen.

  Kreditkarte: Eine Kreditkarte kann 

in vielen Fällen als Ersatz für Bar-

geld dienen. Stellen Sie sicher, 

dass Sie die monatliche Kreditkar-

tenabrechnung begleichen kön-

nen.

  Überweisungen über Dritte: Wenn 

möglich, bitten Sie Vertrauensper-

sonen oder Familienmitglieder, vo-

rübergehend finanziell auszuhel-

fen.

  Vorauszahlungen und Ratenzah-

lungen: Vereinbaren Sie mit Ver-

mietern, Dienstleistern oder Gläu-

bigern alternative Zahlungsmodali-

täten, wie beispielsweise Voraus-

zahlungen oder Ratenzahlungen.

  Soziale Unterstützung: Prüfen Sie, 

ob Sie Anspruch auf staatliche 

Leistungen wie Arbeitslosengeld 

oder Sozialhilfe haben.

  Rechtliche Unterstützung: Konsul-

tieren Sie einen Anwalt, um heraus-

zufinden, ob rechtliche Schritte 

unternommen werden 

können, um die Kon-

tosperre aufzuhe-

ben oder zu 

mildern.

  Budgetplanung: Erstellen Sie ei-

nen strengen Haushaltsplan, um 

Ihre Ausgaben zu minimieren und 

sicherzustellen, dass Ihre liquiden 

Mittel so e�zient wie möglich ge-

nutzt werden.

Anwalt Kontosperrung: Wie wir 

Ihnen helfen

Unsere erfahrene Kanzlei in Mün-

chen bietet umfassende Unterstüt-

zung für Personen, die von einer Kon-

tosperre betro�en sind. Unsere Leis-

tungen umfassen:

  Rechtsberatung und Analyse der 

Situation: Wir analysieren Ihre indi-

viduelle Situation und bieten Ihnen 

umfassende rechtliche Beratung 

zu den möglichen Schritten, die 

unternommen werden können.

  Vertretung vor Gericht: Unsere An-

wälte vertreten Sie kompetent vor 

Gericht, um Ihre Interessen best-

möglich zu wahren.

  Verhandlungen mit Gläubigern: Wir 

setzen uns mit den Gläubigern in 

Ihrem Na-

men in Ver-

bindung und versu-

chen, eine einvernehmliche 

Lösung zu erzielen.

  Anfechtung der Kontosperre: Unter 

bestimmten Umständen können 

wir die Rechtmäßigkeit der Konto-

sperre anfechten und Maßnahmen 

zur Aufhebung einleiten.

  Unterstützung bei Insolvenzverfah-

ren: Im Falle eines Insolvenzverfah-

rens stehen wir Ihnen mit unserer 

Expertise zur Seite, um eine faire 

Verteilung an die Gläubiger zu ge-

währleisten.

  Kommunikation mit der Bank: Wir 

übernehmen die Kommunikation 

mit der Bank und setzen uns für 

eine reibungslose Abwicklung ein.

Unsere Kanzlei verfügt über langjähri-

ge Erfahrung in der Unterstützung von 

Mandanten bei rechtlichen Angele-

genheiten rund um Kontosperrungen. 

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere 

Informationen oder um einen Bera-

tungstermin zu vereinbaren.

Dr. Johannes Fiala, PhD, MBA, MM 
   

Dr. Johannes Fiala ist seit mehr als 25 Jahren als Jurist und Rechtsanwalt mit 

eigener Kanzlei in München tätig. Er beschäftigt sich unter anderem intensiv 

mit den Themen Immobilienwirtschaft, Finanzrecht sowie Steuer- und Versi-

cherungsrecht. Die zahlreichen Stationen seines beruflichen Werdegangs er-
möglichen es ihm, für seine Mandanten ganzheitlich beratend und im Streitfall 

juristisch tätig zu werden.
    

Rechtsanwaltskanzlei München 

Dr. Johannes Fiala, PhD, MBA, MM 

Fasolt-Straße 7, 80639 München | T (+49) 89 / 17 90 90 – 0 

info@fiala.de | www.fiala.de
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W E R  M A C H T  W A S 

I M  D I R E K T V E R T R I E B ?

Jeden Monat wissen, 
was im Direktvertrieb läuft

www.network-karriere.com  ·  www. initiative-nebentaetigkeit.de


